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Die Finanzierung des Haushalts der Europäischen Union 
- Das Eigenmittelsystem -  

 
Das Finanzierungssystem der Europäischen Union steht auf dem Prüfstand. In langen und 
schwierigen Verhandlungen über den Finanzrahmen 2007 bis 2013 war eine grundlegende 
Überprüfung des EU-Haushalts gefordert worden. Die Kommission soll nach einer vollständigen 
Überprüfung der Ausgaben und der Eigenmittel 2008/2009 Bericht erstatten. Das im September 
2007 eingeleitete öffentliche Konsultationsverfahren bietet eine institutionalisierte Plattform für 
die seit Jahren geführte Debatte über die Reform des Systems der Eigenmittel. Die Vorschläge 
reichen von einer ausschließlichen Finanzierung der EU durch Beiträge der Mitgliedstaaten bis 
hin zur Erhebung einer Gemeinschaftssteuer. Der Deutsche Bundestag berät derzeit den 
Entwurf des Ratifizierungsgesetzes zum neuen Eigenmittelbeschluss vom 7. Juni 2007.  

 
1. Die Eigenmittel der Europäischen Union 

Den Verträgen ist eine Definition des Eigenmittel-
begriffs nicht zu entnehmen. Art. 269 EG-Vertrag 
regelt grundsätzlich das System der Finan-
zierung des Haushalts der EU und weist den 
Mitgliedstaaten die Entscheidungskompetenz zu.  
Die Festlegung der Modalitäten der Finanzierung 
und die damit systemisch verknüpfte Verteilung 
der Finanzierungslasten fallen in die Verantwor-
tung der Mitgliedstaaten. Sie nehmen diese Ver-
antwortung in Form eines sog. Eigenmittelbe-
schlusses wahr, der als Primärrechtsakt vom 
Rat einstimmig zu fassen und von den 
mitgliedstaatlichen Parlamenten zu ratifizieren 
ist.  
Zentrale Punkte des Eigenmittelbeschlusses sind 
die Definition der Eigenmittelkategorien und die 
Regelung des Verfahrens ihrer jeweiligen 
Bemessung. Die Festlegungen sind austarierte 
Kompromisse nach langwierigen Verhandlungen, 
bei denen jeder Akteur infolge des Einstimmig-
keitserfordernisses eine Vetoposition hat. Jede 
Bestrebung zur Änderung der bestehenden 
Struktur der Eigenmittelkategorien, wie sie z.B. 
die Erhebung einer direkt dem EU-Haushalt 
zufließenden eigenen Steuer darstellen würde, 
muss diesen Bedingungen Rechnung tragen.  
Wenngleich der Begriff der Eigenmittel etwas 
anderes nahelegen könnte, verfügt die EU nicht 
über eine Finanzierungsform, über die sie auto-
nom entscheiden kann. Für die Finanzierung 
ihres Haushaltes und damit auch für die Er-
schließung neuer Finanzierungsquellen bedarf 

sie des Eigenmittelbeschlusses, nach welchem 
ihr dann die darin festgelegten Eigenmittel auto-
matisch zufließen, ohne dass eine weitere Ent-
scheidung einzelstaatlicher Behörden notwendig 
ist. 

1.1. Die Eigenmittelkategorien 
Nach Art. 2 des noch geltenden (fünften) Eigen-
mittelbeschlusses vom 29. September 2000 sind 
folgende Kategorien von Eigenmitteln zu unter-
scheiden: 
A) Die traditionellen Eigenmittel, d. h. Zölle, 
Agrarabschöpfungen und Zuckerabgaben, die 
von den Wirtschaftsbeteiligten bezahlt werden. 
Die Erhebung erfolgt durch die Mitgliedstaaten 
im Namen der EU. Die Mitgliedstaaten behalten 
25% davon für ihre Erhebungskosten ein. Diese 
Eigenmittelkategorie trägt dem Grad der Verge-
meinschaftung in den Politikbereichen Rech-
nung, denen die Einnahmen entstammen. Der 
vollständigen Übertragung der Kompetenzen auf 
die Union ist hier finanzpolitisch durch die Zu-
weisung autonomer Einnahmen entsprochen 
worden. Der Anteil der traditionellen Eigenmittel 
an der Finanzierung des Gesamthaushalts nimmt 
seit der Etablierung des Eigenmittelsystems 
stetig ab. Während er 1988 noch bei 28% lag, 
beträgt er im aktuellen Haushalt 2008 16% und 
wird sich nach den Schätzungen der Kommission 
im Jahre 2013 auf 13% reduzieren. 
B) Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel, die sich 
aus der Anwendung eines einheitlichen Satzes 
(in Höhe von 0,3311% für den Haushalt 2008) 
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auf die nach europäischen Vorschriften harmo-
nisierte MWSt-Bemessungsgrundlage eines je-
den Mitgliedstaats ergeben. Auch die MWSt-
Eigenmittel tragen nicht mehr in gleicher Weise 
zur Finanzierung des Haushalts bei wie zur Ein-
führung des Eigenmittelsystems, als sie mit 57% 
zentrale Finanzierungssäule waren. Ihr Anteil be-
trägt im Haushaltsjahr 2008 noch 16% und soll 
am Ende des aktuellen Finanzrahmens 2013 
ebenfalls nur noch 13% betragen.  
C) Die auf dem Bruttonationaleinkommen (BNE) 
basierenden Eigenmittel sollen den Teil der 
Ausgaben finanzieren, der durch die traditionel-
len Eigenmittel und die MWSt-Eigenmittel nicht 
gedeckt werden kann (Restfinanzierung). Zu die-
sem Zweck wird ein einheitlicher Abrufsatz (von 
0,644% im Haushalt 2008), der nach Maßgabe 
der Gemeinschaftsvorschriften berechnet wird, 
auf das BNE der Mitgliedstaaten angewandt. Seit 
Bestehen des Eigenmittelsystems haben sich die 
BNE-Eigenmittel vom kleinsten Finanzierungs-
element (1988: 11%) zum Kernstück der Einnah-
menseite des EU-Haushalts entwickelt (2008: 
67%; 2013: 74%). Durch die enge Verknüpfung 
der im BNE ausgedrückten Leistungsfähigkeit ei-
nes Mitgliedstaates mit seinem Finanzierungs-
beitrag zum EU-Haushalt wird diese Eigenmittel-
kategorie als gerechter und transparenter ange-
sehen als die MWSt-Eigenmittel. 

1.2. Sonderfall Vereinigtes Königreich 
Bestandteil des Eigenmittelsystems seit 1985 ist 
der als „Britenrabatt“ bezeichnete Ausgleichs-
mechanismus für das Vereinigte Königreich (VK). 
Ihm liegt der vom Europäischen Rat von 
Fontainebleau 1984 gefasste Beschluss zugrunde, 
„dass jeder Mitgliedstaat, der, gemessen an 
seinem relativen Wohlstand eine zu große Haus-
haltslast trägt, zu gegebener Zeit in den Genuss 
einer Korrekturmaßnahme gelangen kann.“ Für 
den kleinen britischen Agrarsektor hatte die Ge-
meinschaft niedrige Agrarausgaben bereitzu-
stellen, denen aber aufgrund des hohen Anteils 
des von der MWSt-Bemessungsgrundlage be-
rücksichtigten BSP (Bruttosozialprodukt) ein 
hoher britischer Beitrag zur Finanzierung des 
Gemeinschaftshaushalts gegenüberstand.  
Dem VK werden daher zwei Drittel (66%) seines 
Nettosaldos durch die Senkung seiner MWSt-
Bemessungsgrundlage erstattet. Im Haushalt 
2008 sind dafür ca. 5,75 Mrd. Euro vorgesehen. 
Dieser Betrag wird durch die übrigen 26 Mitglied-
staaten finanziert, indem die Summe gemäß 
ihrem Anteil am Gesamt-BNE der EU auf sie 
umgelegt wird. Dabei gibt es wiederum Rabatte 
für einige Mitgliedstaaten. So sind die Finanzie-
rungsanteile Deutschlands, der Niederlande, 
Österreichs und Schwedens um 75% gekürzt, 
den Rest müssen die übrigen 22 Mitgliedstaaten 
aufbringen. 
Die Berechnung des „Britenrabatts“ ist kompli-
ziert. Zunächst wird die Differenz zwischen dem 
prozentualen Anteil Großbritanniens an den Aus-

gaben, die den Mitgliedstaaten zugerechnet wer-
den können (d.h. die dorthin zurückfließen) und 
seinem prozentualen Anteil an der Summe der 
MWSt- und BNE-Einnahmen ermittelt. Dieser 
Prozentsatz wird dann auf die Gesamtsumme 
der zurechenbaren Ausgaben angewandt und 
das Ergebnis mit 0,66 multipliziert.  

1.3. Die Eigenmittelobergrenze 
Wichtiges haushaltspolitisches Element jedes 
Eigenmittelbeschlusses ist die Festlegung der 
Eigenmittelobergrenze. Sie beschränkt zum ei-
nen den Gesamtbetrag der zur Finanzierung des 
EU-Haushalts zur Verfügung stehenden Eigen-
mittel auf einen konkreten Prozentsatz des BNE 
der EU. Zum anderen limitiert sie die Ausgaben 
aus dem EU-Haushalt. 
Die Eigenmittelobergrenze wird im geltenden Ei-
genmittelbeschluss als „Prozentsatz des Ge-
samtbetrags des BSP der Mitgliedstaaten“ aus-
gedrückt und beträgt derzeit 1,24% des BNE der 
EU-Mitgliedstaaten. 
Die tatsächlich abgerufene Höhe der Eigenmittel 
bestimmt sich allerdings nach dem jeweiligen 
Haushalt der EU bzw. den Vorgaben des „mehr-
jährigen Finanzrahmens“. Sie entspricht den 
Planungen zum Haushalt 2008 zufolge 0,94% des 
BNE der Mitgliedstaaten und liegt damit unterhalb 
der Eigenmittelobergrenze. Der von Deutschland 
gezahlte Betrag, ausgedrückt als Anteil an seinem 
nationalen BNE, lässt sich aufgrund der kompli-
zierten Berechnung in der Regel erst nachträglich 
bestimmen, lag aber in den letzen Jahren bei 
unter 1% des nationalen BNE. 

1.4. Ein neuer Eigenmittelbeschluss  
Auf seiner 2805. Tagung im Juni 2007 hat der 
Rat einen Beschluss zur Änderung des Systems 
der Eigenmittel angenommen, der sich im Ratifi-
zierungsverfahren der Mitgliedstaaten befindet. 
Die neuen Finanzierungsregelungen sollen spä-
testens zu Beginn 2009 in Kraft treten und rück-
wirkend zum 1. Januar 2007 gelten. 
Der neue Eigenmittelbeschluss setzt die Ergeb-
nisse des Europäischen Rates vom 15./16. De-
zember 2005 um, behält aber die bisherigen 
Grundregeln bei. Für den mittelfristigen Finanz-
planungszeitraum bis 2013 bleibt es bei der 
Eigenmittelobergrenze von 1,24% des BNE. Mit 
dem Ziel einer faireren Lastenverteilung zwi-
schen den Mitgliedstaaten führt er zusätzliche 
Ausnahmen und Rabatte für einzelne Mitglied-
staaten ein: 
Der Beschluss schreibt den Abrufsatz für die 
MWSt-Eigenmittel de facto auf der Höhe des 
"einheitlichen Satzes" von 0,30% fest, da die 
Unterscheidung zwischen dem "einheitlichen 
Satz" und dem „maximalen Abrufsatz“ entfällt. 
Weiterhin senkt er für den Zeitraum 2007-2013 
den Abrufsatz für die MWSt-Eigenmittel von 
0,30% auf 0,225% für Österreich, auf 0,15% für 
Deutschland und auf 0,10% für die Niederlande 
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und Schweden. Für 2007-2013 wird der jährliche 
BNE-Beitrag der Niederlande und Schwedens 
um brutto 605 Mio. EUR bzw. 150 Mio. Euro ver-
mindert. Schließlich wird das VK durch eine pro-
gressive Absenkung des „Britenrabatts“ künftig 
an der Finanzierung der Erweiterungskosten (oh-
ne marktbezogene Agrarausgaben) beteiligt. Der 
verglichen mit der Anwendung des derzeitigen 
Eigenmittelbeschlusses zusätzliche Beitrag des 
VK ist dabei für 2007-2013 auf 10,5 Mrd. EUR 
begrenzt und würde im Fall weiterer Beitritte 
angepasst. 
Für Deutschland reduziert sich durch den neuen 
Eigenmittelbeschluss bei voller Ausschöpfung 
des Finanzrahmens die Höhe der Gesamtabfüh-
rungen um jährlich ca. 1 Mrd. Euro im ange-
gebenen Zeitraum (je 900 Mio. Euro in den Jah-
ren 2008/09, je 1 Mrd. Euro in den Jahren 2010 
sowie 2012/13 und 1,1 Mrd. Euro in 2011). 

2. Die Reformdebatte 

2.1. Einleitung 
Eine Reform des zusehends komplexer werden-
den Eigenmittelsystems mit seinen verschiede-
nen Rabatten und Ausnahmen wird seit langem 
diskutiert. Wichtige Etappen dieser Debatte sind 
der von der Kommission in Auftrag gegebene 
Sapir-Bericht (Juli 2003) mit einem Plädoyer für 
eine stärkere Eigenfinanzierung aus (Steuer)-
Quellen mit klarem Gemeinschaftsbezug und die 
als „Brief der Sechs“ bezeichnete Note der EU-
Nettozahler vom Dezember 2003. Darin forder-
ten Deutschland, Frankreich, die Niederlande, 
Österreich, Schweden und Großbritannien eine 
Begrenzung des Haushaltsanstiegs und eine Be-
schränkung der Ausgaben der Union. Mit ihrem 
Bericht vom 14. Juli 2004 zum Funktionieren des 
Eigenmittelsystems nahm die Kommission eine 
Systembewertung vor und regte an, eine neue, 
auf Steuern beruhende Eigenmitteleinnahme ein-
zuführen. Die Gemeinschaftssteuer griff der 
belgische Premier Guy Verhofstadt in seinem 
„Manifest für ein neues Europa“ vom November 
2005 erneut auf. 
Mit dem Beschluss zur ganzheitlichen Überprü-
fung des Finanzierungssystems der EU institutio-
nalisierte der Europäische Rat vom Dezember 
2005 diese Debatte und gab ihr einen zeitlichen 
Rahmen, indem er die Kommission aufforderte, 
„eine vollständige, weit reichende Überprüfung 
vorzunehmen, die sämtliche Aspekte der EU-
Ausgaben, einschließlich der GAP, und der 
Eigenmittel, einschließlich der Ausgleichszahlung 
an das Vereinigte Königreich, abdeckt, und 
darüber 2008/2009 Bericht zu erstatten.“  
Die Kommission initiierte im September 2007 ein 
öffentliches Konsultationsverfahren, in dessen 
Verlauf sie eine gründliche Bewertung des EU-
Haushalts und seiner Finanzierung vornehmen 
will. Da sie den EU-Haushalt als wesentliches 
Instrument zur Verwirklichung politischer Ziele 
betrachtet, will sie zugleich die politische Agenda 

der EU einer umfassenden Aktualisierung unter-
ziehen. Im Vorgriff auf diese „Generalüberprü-
fung“ hat das Europäische Parlament (EP) am 
29. März 2007 den umfassenden und kritischen 
Bericht des Haushaltsausschusses (Berichter-
statter: Alain Lamassoure) über die Zukunft der 
Eigenmittel angenommen, der einen Überblick  
über mögliche Reformansätze gibt. 

2.2. Zur Kritik am aktuellen System 
Das EP kritisiert, das jetzige System habe sich 
zu weit von Wortlaut und Geist der Gründungs-
verträge entfernt.  
Der EWG-Vertrag von 1957 hatte bewusst keine 
Finanzierung der Gemeinschaft durch nationale 
Beiträge, sondern vollständig durch Eigenmittel, 
d. h. eigene, direkt der Gemeinschaft zustehen-
de Mittel vorgesehen. 1970 konnte dieses Sys-
tem der Finanzierung ausschließlich durch die 
traditionellen Eigenmittel nach Überwindung des 
insbesondere französischen Widerstands durch-
gesetzt werden. Es genügte den finanziellen An-
forderungen bis 1980, als die traditionellen Eigen-
mittel zur Finanzierung nicht mehr ausreichten 
und durch nationale Beiträge ergänzt werden 
mussten: Zunächst durch die MwSt-Eigenmittel, 
später durch die BNE-Eigenmittel. Letztere sind 
inzwischen wichtigste Einnahmequelle des EU-
Haushalts.  
Das EP äußerte sich zu den Sonderregelungen 
und Ausnahmen des aktuellen Systems und führt 
aus, „dass das vereinbarte Finanzpaket mit 
seinen zahlreichen Ausnahmen auf der Einnah-
menseite und seinen Ausgleichsgeschenken an 
verschiedene Mitgliedstaaten auf der Ausgaben-
seite der deutlichste Beweis für das komplette 
Scheitern des derzeitigen Systems ist.“ Das 
Eigenmittelsystem in seiner derzeitigen Verfas-
sung sei „sowohl unfair für die Öffentlichkeit 
insgesamt als auch antidemokratisch.“ Es stelle 
„ein übermäßig komplexes System dar […], dem 
es an Transparenz mangelt und das für den 
europäischen Bürger völlig unverständlich [sei].“ 
Die EU sei „in jeder Hinsicht berechtigt […], sich 
mit einem System echter Eigenmittel an Stelle 
eines durch nationale Beträge finanzierten 
Systems auszustatten.“  

2.3. Vorschläge zur Reform des Systems 
2004 hatte die Kommission die Einführung 
eines allgemeinen Korrekturmechanismus ange-
regt. Danach sollte - ganz im Sinne des Wort-
lauts des Beschlusses von Fontainebleau - nicht 
mehr nur das Vereinigte Königreich einen Rabatt 
erhalten, sondern jeder Mitgliedstaat, wenn seine 
Nettobeiträge 0,35% des BNE überschreiten. 
Dieser Betrag würde den Höchstsatz der finan-
ziellen Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen. Darüber liegende Beiträge würden 
erstattet. Die Erstattungsrate dient dabei als 
Anpassungsvariable, die maximal 66% beträgt 
und bei Überschreitung des vereinbarten 
maximalen Rückerstattungsvolumens in einem 
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bestimmten Jahr automatisch gekürzt wird. Der 
Umfang der Gesamterstattungen wäre auf 7,5 
Mrd. Euro pro Jahr begrenzt. Der Nettoausgleich 
der größten Nettobeitragszahler würde dabei in 
vergleichbarem Umfang erfolgen.  
Ab 2014 solle eine echte, auf Steuern basierende 
Eigenmitteleinnahme eingeführt werden, die 
schrittweise die derzeitigen MWSt-Einnahmen 
ersetzen würde (bei Beibehaltung einer begrenz-
ten BNE-Einnahme). Als Optionen schlägt die 
Kommission wahlweise einen Anteil des Steuer-
aufkommens beim Energieverbrauch (konkret bei 
Kraftstoff im Straßenverkehr), einen Anteil des 
nationalen Mehrwertsteuersatzes (der auf Rech-
nungen und Belegen gesondert ausgewiesen 
werden würde) oder einen Anteil an der Körper-
schaftssteuer vor.  
Das EP spricht sich in einer Entschließung vom 
29. März 2007 für eine „sanfte“ zweistufige Re-
form aus, die für mehr Gerechtigkeit und Gleich-
heit unter den Mitgliedstaaten sorgen und zu-
gleich größere Transparenz auf der Einnahmen-
seite gewährleisten solle. Beide Stufen sollten 
zusammen in einem neuen Eigenmittelbeschluss 
verabschiedet werden.  
Die erste Stufe sehe als einzige Finanzierungs-
quelle einen von den Mitgliedstaaten an den EU-
Haushalt abzuführenden einheitlichen Prozentsatz 
vom BNE (ca. 1%) vor. Rabatte und Sonderrege-
lungen sollen bis 2013 nach und nach abge-
schafft werden. Das Prinzip der Gleichheit aller 
Mitgliedstaaten sei zentraler Orientierungspunkt. 
Auch „Solidarität und gleiche Würde unter den 
Mitgliedstaaten“ müssten gewährleistet sein. Pri-
vilegien einzelner Mitgliedstaaten dürften ebenso 
wenig wie Kompensationszahlungen aufrechter-
halten bleiben. Politisch sei eine solche „einfache 
Darstellung“ des Systems nur durchsetzbar, 
wenn zugleich eine umfassende Revision der 
EU-Ausgaben vorgenommen würde. Es dürfe 
nicht zu einer „Union à la carte“ kommen, in der 
jeder Mitgliedstaat nur Bereiche finanziere, die 
ihm besonders wichtig seien. 
In der zweiten Stufe ab 2014 solle schrittweise 
ein System echter Eigenmittel aufgebaut werden. 
Die Eignung eines neuen Eigenmittelsystems will 
das EP danach beurteilen, ob: 
• die Einnahmen ausreichen würden, um die 

Ausgaben der EU langfristig zu decken 
(Umfang), 

• es stabile Einnahmen gewährleisten würde, 
• es für EU-Bürger verständlich wäre, 
• es einfach zu verwalten und mit niedrigen 

Funktionskosten verbunden wäre, 
• es zu einer effizienten Zuweisung der Ein-

nahmen in der EU führen würde, 
• es zu einer Umverteilung der Einkommen 

führen würde (vertikale Gleichheit), 
• es gleiche Auswirkungen auf vergleichbare 

Steuerzahler in der gesamten EU hätte 
(horizontale Gleichheit) und ob 

• die Eigenmittel Einnahmen aus den Mitglied-
staaten darstellen würden, die deren Wirt-
schaftskraft entsprechen (gerechte Beiträge). 

Ein System echter Eigenmittel könne auf bereits 
bestehenden nationalen Steuern beruhen. Ähn-
lich den Bundes- und Länderanteilen an be-
stimmten Steuern in Deutschland stünde der EU 
ein festgelegter Anteil zu. Dieser würde nicht 
dem nationalen Steueraufkommen zugerechnet 
und nicht in die nationalen Haushalte verbucht.  
Die Steuerhoheit verbliebe nach den Vorstellun-
gen des EP bei den Mitgliedstaaten. Die Union 
erhielte nicht das Recht, Steuern zu erheben, 
vielmehr erteilten die Mitgliedstaaten der Union 
die widerrufbare Genehmigung, für einen be-
grenzten Zeitraum einen bestimmten Anteil einer 
Steuer direkt einzuziehen. Die Gesamtsteuerlast 
soll durch die Abführung eines Steueranteils 
nicht steigen. Zur Wahrung der steuerlichen 
Neutralität müsse an anderer Stelle eine ent-
sprechende Kürzung vorgenommen werden.  
Das EP hat keine Priorität für eine bestimmte 
Steuer erkennen lassen. Angesprochen wurden 
die Mehrwertsteuer, die Tabak- und Alkoholsteu-
er, die Körperschaftssteuer und Energiever-
brauchssteuern, aber auch Steuern auf Finanz-
transaktionen oder Telekommunikationsleistun-
gen, Umweltsteuern oder Steuern auf Erspar-
nisse wurden diskutiert.  
In Gesprächen des EP-Berichterstatters mit 
Haushaltsexperten der nationalen Parlamente 
wurde deutlich, dass es auf absehbare Zeit keine 
echte EU-Steuer geben werde. Angesichts eines 
Haushaltsvolumens im Berichtsjahr von ca. 115 
Mrd. Euro bzw. 0,99% des gemeinsamen BNE 
sei dies auch nicht erforderlich.  
Eine Festlegung der Präferenz für eine bestimm-
te Steuer und andere Präzisierungen sollen in 
einem zweiten Bericht erfolgen, der nach weite-
ren Konsultationen mit den nationalen Parlamen-
ten verabschiedet werden soll. Es wird erwartet, 
dass sich das EP mit seinem Bericht bis zur 
Brüsseler Konferenz am 27. Mai 2008 zum 
Abschluss des Konsultationsverfahrens der Kom-
mission positionieren wird.  
Eine im Auftrag des Bundesfinanzministeriums 
erstellte Studie des Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung „Reformoptionen für das 
EU-Eigenmittelsystem“ schlägt die Festlegung 
der BNE-Eigenmittel als zentrale und langfristige 
Finanzierungsquelle, flankiert von einem allge-
meinen, auf bestimmte Politikfelder beschränkten 
Korrekturmechanismus, vor. Parallel dazu sollen 
die MWST-Eigenmittel auslaufen. Durch die Bin-
dung der Einnahmen der EU an das BNE ihrer 
Mitgliedstaaten werde eine enge Verknüpfung 
zwischen der Leistungsfähigkeit eines Mitglied-
staates und der Höhe seines Finanzierungs-
beitrags erreicht. 
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2.4. Kriterien für die Beitragsgerechtigkeit 
Im aktuellen Eigenmittelsystem dominieren die 
von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Finan-
zierungsbeiträge über die originären Eigenmittel. 
Dies führt auf der Ausgabenseite des EU-Haus-
halts zu einer auf die Mitgliedstaaten ausgerich-
teten Sichtweise und einem Abgleich zwischen 
dem Volumen der der Gemeinschaft zur Verfü-
gung gestellten Finanzmittel und dem Rückfluss 
in die nationalen Kassen. Dieser Ansatz des 
„juste retour“ beeinflusst die Rationalität der 
Akteure bei den Verhandlungen über den mehr-
jährigen Finanzrahmen.  
Ungleichgewichte bei der Verteilung der Finan-
zierungslasten ergeben sich aus Ungerechtigkei-
ten auf der Einnahmenseite (Rabatte) und auf 
der Ausgabenseite (geringe nationale Anteile an 
redistributiven Politikbereichen mit großen Fi-
nanzvolumina wie der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik). Dem Aspekt der Beitragsgerechtigkeit wollen 
zwei Modellvorstellungen Rechnung tragen:  
Zum einen könnte, dem Äquivalenzprinzip fol-
gend, ein Gleichgewicht zwischen den von 
einem Mitgliedstaat geleisteten Finanzierungs-
beiträgen und den an ihn gerichteten Rückflüs-
sen angestrebt werden. Zum anderen könnte die 
Leistungsfähigkeit eines Mitgliedstaates Be-

messungsgrundlage für seinen Anteil an den 
Finanzierungslasten sein. 
Ein sich ausschließlich an den Zahlungsströmen 
orientierendes Modell trüge weder den grund-
legenden Absichten der europäischen Integration 
Rechnung, noch entspräche es dem Gemein-
schaftsrecht. Es ließe zudem schwer quantifizier-
bare Vorteile außer Betracht, die sich aus der 
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft politisch und 
wirtschaftlich ergäben. 
Für ein Modell, das sich an der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten 
orientiert, ist die Wahl der Bezugsgröße wichtig, 
über die Objektivität und Vergleichbarkeit sicher-
gestellt werden kann. Neben dem bei der Be-
stimmung der größten Eigenmittelkategorie ge-
nutzten Indikator BNE kommt hierfür auch das 
BIP infrage, wobei die Literatur dem Pro-Kopf-
Aufkommen eine größere Aussagekraft beimisst 
als dem absoluten Betrag der jeweiligen Volks-
wirtschaft. Eine Verfolgung dieses Ansatzes 
manifestierte die in der Entwicklung des Eigen-
mittelsystems zu beobachtende Tendenz weg 
von den originären Eigenmitteln und hin zur 
Finanzierung der EU aus Beiträgen der Mitglied-
staaten. 
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